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Gemeinderatsdrucksache-Nr. 

075 / 2026 

 

Dezernat III Datum  04.03.2026 

Schul-, Kultur- und Sportamt Gz.  40.2-52.2-9/2004-

13/2025-

94352/2026 

 Telefon  07131 56 2411 

 
Behandlung Gremium Datum Status 

Vorberatung Sportausschuss 25.03.2026 nicht öffentlich 

Entscheidung Verwaltungsausschuss 20.04.2026 öffentlich 
    

Anlagen 

      

Betreff 

Einbau neue Bande im Rollsportstadion des REV Heilbronn 

 

 

I. Antrag 

Der Rollschuh- und Eislaufverein 1934 Heilbronn (REV) erhält für den Einbau einer neuen 

Bande in das Rollsportstadion gem. Ziff. 4.1 der Richtlinien zur Förderung der Sportvereine 

einen Zuschuss in Höhe von max. 40 % der zuschussfähigen Kosten, somit max. 12.397,35 

EUR. 

II. Sachverhalt 

Der REV Heilbronn e.V. hat im vergangenen Jahr die alte Eishockeybande aus dem Heil-

bronner Eisstadion den Stadtwerken Heilbronn für einen geringen Preis abgekauft und im 

Rollsportstadion zwischengelagert.  

Die Bande wurde von Seiten der Inline-Skaterhockey-Abteilung des REV Heilbronn benötigt, 

um die Vorgaben des Verbandes bei Liga-Spielen und Turnieren zu erfüllen.  

Während einer Sperrung der Rolllaufbahn im November wurde unter Einsatz vieler ehren-

amtlicher Mitglieder die alte Bande ab- und die neue Bande aufgebaut. Um die teilweise sehr 

schweren Elemente bewegen zu können, musste ein Montagegerät beschafft werden. Die 

Beschaffungskosten betrugen 962,12 EUR.  

Die aktuell gültigen Sportförderrichtlinien sehen vor, dass bei Baumaßnahmen in Eigenleis-

tung des Vereins alle Kosten für die Beschaffung von benötigtem Material mit 40% bezu-

schusst und alle geleisteten Arbeitsstunden der Mitglieder mit 25 EUR (nach aktuell gültigem 

Stundensatz des WLSB) werden.  

 

Es wurden nach vorliegendem Rapportzettel insgesamt 480,5 Stunden in Eigenleistung von 

den Mitgliedern getätigt. Dies ergibt mit einem Stundesatz von 25 EUR einen Zuschuss von 

12.012,50 EUR. Hinzukommen 40% Zuschuss von geleisteten Aufwendungen mit Gesamt-

kosten von 962,12 EUR, also 384,85 EUR.  
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Es wurde kein Zuschussantrag beim WLSB eingereicht. Der Einbau der Banden hat deutlich 

mehr Zeit in Anspruch genommen, als ursprünglich geplant war. Auch die Beschaffung des 

Montagegeräts war ursprünglich nicht vorgesehen. Da der WLSB jedoch keine bereits be-

gonnen Maßnahmen fördert, konnte von Seiten des Vereins kein Antrag gestellt werden.  

 

Der Zuschuss für den REV Heilbronn berechnet sich daher wie folgt:  

 

 

 

 

 

 

 

III. Finanzwirtschaft 

Finanzielle Mittel stehen im Haushalt 2026 im Teilhaushalt 41 (Sport) beim Sachkonto 

78180000 (Investitionszuschüsse an übrigen Bereich) und dem Investitionsauftrag 

I42105200900 (Sportförderung, Zuweisungen, Zuschüsse) zur Verfügung. 

IV. Bürgerbeteiligung/Vorhaben 

Der Antragsgegenstand ist kein Vorhaben im Sinne der „Leitlinien für eine mitgestaltende 

Bürgerbeteiligung in Heilbronn“. Eine Bürgerbeteiligung ist nicht vorgesehen. 

V. Klimarelevante Auswirkungen 

Keine relevanten Auswirkungen auf das Klima. 

 

 

Gesamtkosten Beschaffung   962,12 € 

Zuschuss Stadt (40%) 384,85 € 

Zuschuss Eigenleistung 12.012,50 € 

Zuschuss gesamt  12.397,35 € 


